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Jl/W AHV und Arbeitslosigkeit
Ich bin 1945 geboren und seit kurzem arbeitslos. Es ist frag-

lieh, ob ich als Frau wieder Arbeit finden kann. Da ich erst

vor 10 Jahren einer Pensionskasse beitreten konnte, habe

ich kein grosses BVG-Konto. Wer kann mich bei finanziellen

Problemen unterstützen? Was muss ich dafür unternehmen?
Dr. zur. RudoZ/ 7fror

Da Sie bisher offenbar ange-
stellt waren, dürften Sie vor-
erst Anspruch auf Leistungen
der Arbeitslosenversicherung
(ALV) haben. Für den Bezug
von ALV-Taggeldern müssen
Sie sich an eine Arbeitslosen-
kasse in Ihrer Umgebung
wenden. Die ALV unterstützt
Sie auch bei der Suche einer

neuen Stelle, was insbesonde-

re über die RAV (Regionale
Arbeitsvermittlungsstelle) ge-
schieht.

Was den weiteren Aufbau
Ihrer Altersvorsorge anbe-

langt, so ist eine differenzierte
Antwort nötig:
•Während des Bezuges der

ALV-Taggelder werden wei-
terhin AHV-Beiträge be-

zahlt, sodass bei der AHV

INSERAT

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile
führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

ab Fr. 14 900.-
Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine klein

Occasionen sind auch lieferbar
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keine Beitragslücken entste-
hen und sich das durch-
schnittliche Jahreseinkom-
men kaum wesentlich redu-
zieren dürfte.

• Während der Taggeldbe-
rechtigung werden auch
Beiträge an die Pensions-
kasse bezahlt, doch nur für
die Risiken Tod und Invali-
dität, nicht aber für das AI-
ter. Ihr bisheriges Altersgut-
haben bleibt gesichert und
wird verzinst, nicht aber
weiter geäufnet.

Je nach Situation könnte
für Sie der Vorbezug der
AHV-Rente eine sinnvolle
Möglichkeit zum Übergang
in den Ruhestand bieten,
wenn Sie keine Stelle mehr
finden. Dabei gilt folgende
Regelung:

Sie können Ergänzungs-
leistungen zur AHV (EL) be-

anspruchen, wenn der gesetz-
liehe Lebensbedarf mit Ihren
Mitteln nicht gedeckt werden

kann. Mit EL wird auch die

Kürzung der AHV-Rente aus-

geglichen, sodass ein Vorbe-

zug der AHV tatsächlich sinn-
voll sein könnte.

Ein Vorbezug der AHV-
Rente sollte etwa drei bis vier
Monate vor Erreichen des ent-
sprechenden Altersjahres bei
der Ausgleichskasse angemel-
det werden, damit die Rente

rechtzeitig berechnet werden
kann. Auskünfte über all-
fällige Ergänzungsleistungen
erhalten Sie bei Ihrer
Ausgleichskasse oder bei
der AHV-Zweigstelle Ihres
Wohnortes, die auch die EL-
Anmeldung entgegennimmt.

Wieweit ein früherer Bezug
der Pension möglich ist, hängt
vom Reglement Ihrer Pen-
sionskasse ab. Dort ist auch

geregelt, ob anstelle der Rente
eine Auszahlung des Alterska-
pitals möglich wäre. Ob eine

Kapitalauszahlung vorzuzie-
hen wäre, hängt von vielen

Faktoren ab, insbesondere

von der Gesundheit, den fa-
miliären Verhältnissen sowie

von der Erfahrung mit Geld-
anlagen und Kapitalverwal-

tung. Ein wesentlicher Vorteil
der Rentenzahlung liegt vor
allem darin, dass die Rente le-

benslänglich, also bis ins hohe
Alter, ausbezahlt wird. Je nach

Reglement der Pensionskasse
können Renten auch der

Teuerung angepasst werden,
was bei Kapitalbezug nicht
der Fall ist.

Wenn Sie aus der Pensions-
kasse austreten mussten, wur-
de Ihr Altersguthaben auf ein

Freizügigkeitskonto bei einer
Bank oder eine Freizügigkeits-
police bei einer Versicherung
überwiesen. Über die sinnvol-
le Verwendung dieses Gutha-
bens beraten Sie die Bank oder

Versicherung gerne.
Ich empfehle Ihnen je-

doch, in jedem Fall mehrere
Offerten von Versicherungen

RENTENVORBEZUG IN DER AHV

Frauen

Geburtsjahr Vorbezug Kürzung

1939-1941 1 Jahr 3,4%

1942-1947 1 Jahr 3,4%
2 Jahre 6,8%

1949 und später 1 Jahr 6,8%
2 Jahre 13,6%

Männer

Geburtsjahr Vorbezug

1933-1937 1 Jahr

1938 und später 1 Jahr
2 Jahre

Kürzung

6,8%

6,8%
13,6%

Grunc/safz/Zcb g/'/f; früher pens/on/erf ge/cürzfe Renfe
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ßtfflf/ If/175 üfi/f/und Banken zu vergleichen
und sich von einer Fachper-
son Ihres Vertrauens beraten

zu lassen, bevor sie sich ent-
scheiden. Wenn Sie sich ein-
mal entschieden haben, kann
dies nachträglich nicht mehr
korrigiert werden.

Gerne hoffe ich, Ihnen mit
diesen Hinweisen aufgezeigt
zu haben, dass unsere Sozial-

Versicherungen für Ihre Situa-
tion verschiedene Möglich-
keiten bieten. Vorerst wün-
sehe ich Ihnen eine erfolgrei-
che Suche nach einer neuen
Beschäftigung, damit Sie auch
Ihr Pensionskassen-Konto
weiter äufnen können. Die
jüngste wirtschaftliche Ent-
wicklung kann Ihnen dabei
entgegenkommen.

Für weitere Fragen zu Ihrer
finanziellen Situation und bei
einer allfälligen Anmeldung
für die AHV oder für EL ist Ih-
nen die für Ihren Wohnort zu-
ständige Beratungsstelle von
Pro Senectute gerne behilf-
lieh. Dr. zur. Rudo(/7uor

FREIWILLIGE AHV/IV FÜR

AUSLANDSCHWEIZER UND

AUSLANDSCHWEIZERINNEN

Die Revision tritt ab dem
1. Januar 2001 in Kraft. Die

Beitrittsbestimmungen sind
im Gegensatz dazu erst ab

dem I.April 2001 gültig.

Die wesentlichen Punkte
der Revision: Der Kreis der

Versicherungsberechtigten
wird eingeschränkt und der

Beitragssatz der freiwillig
Versicherten erhöht.

Die Folge: Das Defizit der

freiwilligen Versicherung
nimmt ab, was dem Auf-

trag des Parlamentes ent-
spricht; es werden langfris-
tig Einsparungen von vo-
raussichtlich 117 Millionen
Franken jährlich erzielt.

J»
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Marianne Gä/zzaz'Zer

Die Wäsche besorgen
- wie viel kann ich
dafür verlangen?
Ich besorge einer bald 90-

jährigen Frau, welche im
Altersheim lebt, die Wäsche.
Das heisst: ich wasche, tum-
blere, bügle und flicke ihre
Wäsche und ihre Kleider. Die
Dame besteht darauf, mich zu
bezahlen. Ich möchte wissen,
wie viel ich dafür verlangen
darf.

Es kommt drauf an, wie viel
Arbeit Sie haben und welche
Unkosten anfallen. Zu letzte-

ren gehören Strom, Wasser,
Waschmittel und Abnützung
der Maschinen und sind für
mich kaum einzuschätzen.
Einfacher ist der Arbeitsauf-
wand festzustellen, da genügt
eine Uhr. Den Stundenlohn
können Sie nach ortsüblichen
Ansätzen verrechnen; in der
Regel sind das um die zwan-
zig, fünfundzwanzig Franken.

Eine andere Möglichkeit:
Sie holen in einer Wäscherei
eine Preisliste für die einzel-
nen Wäschestücke und be-
rechnen als private Hausfrau
etwa die Hälfte dieser Beträge.
Vielleicht hat auch das Alters-
heim ein entsprechendes Ver-
zeichnis und stellt es Ihnen
zur Verfügung.

Es kann auch eine Monats-
pauschale vereinbart werden.
Wie hoch diese ist, hängt vom
Wäscheberg ab, den es zu be-

arbeiten gilt. Je nach Arbeits-
zeit und Unkosten bewegt
sich eine monatliche Vergü-
tung für Waschen, Bügeln und
Flicken zwischen Fr. 80.- und
Fr. 160 - (ohne Bettwäsche).
Wechselt die Dame beispiels-
weise täglich Ihre nicht bügel-
freie Bluse, wird die Entschä-
digung eher höher ausfallen.
Nicht inbegriffen in den Prei-

sen ist die chemische Reini-

gung. Marianne Gä/zzaz'Zer

/tec/zf
Sonnenstoren:
Sonderrecht oder ge-
meinschaftlicher Teil?
Ich bin Miteigentümer und
Verwalter einer Stockwerk-
eigentümer-Gemeinschaft.
Nun stellte sich folgende
Frage: Sind die Sonnenstoren
auf den Baikonen Eigentum
der einzelnen Mitglieder oder
der Eigentümergemeinschaft?
Darf der einzelne Eigentümer
diese nach Belieben demon-
deren und durch eine andere

Einrichtung ersetzen?

Als Verwalter der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft ken-
nen Sie zweifellos die Unter-

DER RATGEBER...

steht allen Leserinnen
und Lesern der Zeitlupe zur
Verfügung. Er ist kostenlos,
wenn die Frage von allge-
meinem Interesse ist und
die Antwort in der Zeitlupe
publiziert wird. (Bei Steuer-

Problemen wenden Sie sich

am besten an die Behörden
Ihres Wohnortes.)

Anfragen senden an:

Zeitlupe, Ratgeber
Postfach, 8027 Zürich

Scheidung zwischen dem Son-
derrecht des einzelnen Mit-
eigentümers und den gemein-
schaftlichen Bauteilen, Anla-
gen und Einrichtungen. Nach
der gesetzlichen Regelung
können dem Stockwerk-
eigentümer nicht zu Sonder-
recht die Bauteile zugeschie-
den werden, die die äussere

Gestaltung und das Aussehen
des Gebäudes bestimmen.
Schon bezüglich der Fenster
ist es umstritten, ob sie dem
Sonderrecht oder den ge-
meinschaftlichen Teilen zuzu-
ordnen sind. Nach der Lehre
werden Fensterfronten, die
die Funktion von Abschluss-
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